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Hinweise zur Bestätigung von speziellen Arbeitsleistungen ab dem 
Wintersemester 2022/23 

Liebe Studierende, 

ab dem Wintersemester 2022/23 ändert sich das Verfahren zur Bestätigung und zum 
Nachweis von Arbeitsleistungen innerhalb des Instituts für Sportwissenschaften.  

In Kürze die wichtigsten Änderungen: 

 Die speziellen Arbeitsleistungen werden ab dem Wintersemester 2022/23 von den 
Lehrpersonen über AGNES bestätigt. Das Einreichen von Lehrveranstaltungsweisen bei 
den Lehrpersonen mit der Bitte um Unterschrift entfällt. 

 Den Nachweis „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ finden Sie in AGNES unter 
„Meine Veranstaltung“, sobald die Lehrperson Ihre erbrachte Arbeitsleistung für die 
Lehrveranstaltung bestätigt hat. Eine Erklärung finden Sie unter Anlage 2.  

 Der Nachweis „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ ist ohne Unterschrift gültig. 
Sie müssen den Nachweis eigenständig herunterladen.  

 Den Nachweis „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ reichen Sie gemeinsam 
mit dem Lehrveranstaltungsweis für das entsprechende Modul beim Prüfungsbüro ein. 
Wichtige Hinweise zur Einreichung der Unterlagen finden Sie in der Anlage 1. 

 Das Prüfungsbüro trägt die Leistungen in Ihrem Konto ein. Die Leistung erscheint dann 
in Ihrem Kontoauszug. Wichtig: Die Bestätigung durch die Lehrperson geniert nur den 
Nachweis. Die Leistung ist nicht in Ihrem Kontoauszug. 

 Für Lehrveranstaltungen ohne spezielle Arbeitsleistung unterschreiben Sie auf dem 
Lehrveranstaltungsnachweis weiterhin selbst. 

 Wenn Ihnen auf dem Lehrveranstaltungsnachweis bereits Unterschriften aus den 
vergangenen Semestern vorliegen, können Sie diese selbstverständlich noch im 
Prüfungsbüro einreichen. 

 

Achtung:  

Im Sommersemester 2022 wird es eine Übergangsphase geben, die mit der vollständigen 
Einführung des Verfahrens zum Start des Wintersemesters 2022/23 endet. Innerhalb 
dieses Zeitraums können Leistungsnachweise sowohl auf die bisherige Weise als auch 
entsprechend der neuen Verfahrensweise im Prüfungsbüro eingereicht werden.  

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass die besuchte Lehrveranstaltung eindeutig 
zuzuordnen sein muss, um eine zügige Leistungsverbuchung zu gewährleisten. Dazu legen 
Sie dem Schein bitte den ausgefüllten Lehrveranstaltungsnachweises, den Sie auf der 
Webseite Ihres Prüfungsbüros herunterladen können, bei. Bitte verwenden Sie keine 
Blankoscheine.  
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Anlage 1 Wichtige Hinweise zur Einreichung der Unterlagen 

Eine Checkliste 

 Überprüfen Sie, ob Sie für die Lehrveranstaltung, in der Sie eine spezielle 
Arbeitsleistung erbracht haben, in AGNES angemeldet sind. Sollten Sie nicht 
angemeldet sein, wenden Sie sich an die Lehrperson. Eine Bestätigung ohne Anmeldung 
zur Lehrveranstaltung ist nicht möglich! 

 Laden Sie den Nachweis „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ herunter, wenn 
die Lehrperson die Arbeitsleistung bestätigt hat. Sie können dies am geänderten Status 
„teilgenommen“ erkennen. 

 Speichern Sie den Nachweis auf Ihrem Computer/Laptop ab. 

 Besuchen Sie die Webseite des Prüfungsbüros und laden Sie sich den 
Lehrveranstaltungsweis für das Module runter, in welchem Sie Lehrveranstaltung 
besucht haben. Füllen Sie den Lehrveranstaltungsweis entsprechend aus. Bei 
Lehrveranstaltungen ohne spezielle Arbeitsleistung bestätigen Sie mit einer 
Unterschrift ihre Teilnahme. 

 Reichen Sie bitte im Prüfungsbüro komplette Module ein. Sammeln Sie also die 
Nachweise „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ für ein Modul und reichen 
diese zusammen mit dem Lehrveranstaltungsnachweis des entsprechenden Moduls ein. 
Sie sollen die Nachweise zu einem PDF zusammenführen und abschließend beim 
Drucken des Nachweises die Option "Mehrere Drucken - XX Seiten pro Blatt" 
auswählen. Drucken Sie anschließend den ausgefüllten Lehrveranstaltungsnachweis 
aus.   

 Die Nachweise „Bestätigung einer speziellen Arbeitsleistung“ müssen immer 
gemeinsam mit dem Lehrveranstaltungsnachweis des Moduls eingereicht werden. Das 
Prüfungsbüro kann nur dann die Leistung verbuchen.  

 Die ausgedruckten Unterlagen reichen Sie im Prüfungsbüro ein (Postweg oder 
Tresor/Briefkasten: https://fakultaeten.hu-
berlin.de/de/ksb/studiumlehre/pruefungsbueros/briefkasten-der-pruefungsbueros) 

 Für Lehrveranstaltungen ohne spezielle Arbeitsleistung unterschreiben Sie auf dem 
Lehrveranstaltungsnachweis selbst. Wenn Ihnen auf dem Lehrveranstaltungsnachweis 
bereits Unterschriften aus den vergangenen Semestern vorliegen, können Sie diese 
selbstverständlich noch im Prüfungsbüro einreichen. 
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Anlage 2: Studierendenansicht „Meine Veranstaltungen“ 

Um den Nachweis zu erhalten, loggen Studierende sich in AGNES mit ihrem Studierenden-
Account ein und wählen den Menüpunkt „Meine Veranstaltungen“. Sie klicken innerhalb 
des betroffenen Semesters zur gewünschten Veranstaltung. Sie sehen dort den Status 
„teilgenommen“ und darunter einen Link zum PDF „Teilnahmenachweis“ (siehe Abbildung 
1).  

 
Abbildung 1: Studierendenansicht "Meine Veranstaltungen" mit Link zum PDF „Teilnahmenachweis“ 

Der Nachweis enthält Informationen zur belegten Lehrveranstaltung sowie die Angabe, 
dass die Arbeitsleistung im Rahmen dieser Lehrveranstaltung erfolgreich erbracht wurde 
(siehe Abbildung 2). Der Nachweis ist ohne Unterschrift der Lehrperson gültig – auch dies 
ist darauf angegeben. Der Nachweis enthält außerdem den Strukturbaum aus AGNES mit 
allen Modulen, denen die Lehrveranstaltung zugeordnet ist.  
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Abbildung 2: Beispiel für AGNES‐Teilnahmenachweis.  

 

 

 


